
  

 
 

 
 
 

Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
für den Bachelorstudiengang Mechatronik  

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften – 
Fachhochschule Regensburg 

 
 

vom 22. September 2011 
 
 

Auf Grund von Art. 13, 58 Abs. 1, 61 Abs. 2 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) 
erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften – Fachhochschule Regensburg folgende Sat-
zung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Mechatronik an der Hochschule 
Regensburg vom 17. Juni 2010 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 4 Aufbau des Studiums, Regelstudienzeit lautet: 

 
 

§ 4 
Aufbau des Studiums, Regelstudienzeit 

 
(1) Das Studium gliedert sich in zwei Abschnitte und umfasst sieben Studiensemester. Das Stu-

dium schließt mit der Bachelorprüfung ab.  
 
(2) Der erste Studienabschnitt umfasst die ersten beiden Studiensemester, der zweite Studien-

abschnitt die restlichen Studiensemester. 
 

(3) Der zweite Studienabschnitt beinhaltet ein praktisches Studiensemester im fünften Studien-
semester sowie die Anfertigung der Bachelorarbeit im siebenten Studiensemester.  

 
 

2. § 8 Absatz 3  lautet  
 

(3) Die Zulassung zum Industriepraktikum (Modul Nr. 30 gemäß Anlage) setzt voraus, dass 
alle Prüfungen des ersten Studienabschnitts bestanden wurden. 
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3. In der Anlage wird in der Tabelle I bei Modul Nr. 4.1 „Grundlagen der Elektrotechnik 1“ und 

Nr. 4.2. „Grundlagen der Elektrotechnik 2“ in der Spalte 6 „Prüfungen mündlich schriftlich“ 
jeweils ergänzt:  
 
Schr P 60-120 
 
 

4. In der Anlage wird in der Tabelle I bei Modul Nr. 4.1 „Grundlagen der Elektrotechnik 1“ in 
Spalte 8 „Zulassungsvoraussetzungen“ ergänzt:   
 
LN m. E. 

 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie gilt für alle Studierenden, die 
das Studium ab dem 1. Oktober 2011 beginnen oder begonnen haben. 

 
 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Hochschule Regensburg vom 22. Juli 2011 
und der rechtsaufsichtlichen Genehmigung durch den Präsidenten der Hochschule Regensburg. 
 
 
Regensburg, 22.09.2011 

 
Prof. Dr. Josef Eckstein 
Präsident 
 
 
 

Die Satzung wurde am 22.09.2011 in der Hochschule Regensburg niedergelegt. Die Niederlegung wurde 
am 22.09.2011 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 22.09.2011.  


